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§ 132 W-JagdG Entscheidungen über
privatrechtliche Ansprüche im

Verwaltungsstrafverfahren
 W-JagdG - Wiener Jagdgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2025

Der Magistrat hat unbeschadet der Bestimmung des § 102, Abs. 1, auf Antrag des Anspruchsberechtigten im

Straferkenntnis auch über die privatrechtlichen Ansprüche zu entscheiden, die aus einer nach diesem Gesetz

strafbaren Verwaltungsübertretung abgeleitet werden.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/w-jagdg/paragraf/102
file:///

	§ 132 W-JagdG Entscheidungen über privatrechtliche Ansprüche im Verwaltungsstrafverfahren
	W-JagdG - Wiener Jagdgesetz


